
 

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)  

Seite 1 von 2 

 

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)  
 
Änderungsbedarf beim  
Gesetz zur Befugniserweiterung und  
Entbürokratisierung in der  
Pflege 
 

 
 
Kommunale Pflegestrukturplanung 
 
 
Was ist geplant? 
 
An verschiedenen Stellen des SGB XI soll eine kommunale Pflegestrukturplanung verankert werden. 
Pflegekassen sollen Daten zur regionalen Versorgungssituation erheben und den Kommunen für 
ihre Pflegestrukturplanung zur Verfügung stellen. Vor dem Abschluss eines Versorgungsvertrags 
sind die Empfehlungen der Landespflegeausschüsse und die Vorgaben der kommunalen Pfle-
gestrukturplanung zu “beachten”. 
 
 
Warum ist das ein Problem? 
 
Die geplante kommunale Pflegestrukturplanung mit Berücksichtigung beim Abschluss von 
Versorgungsverträgen ist ein gefährliches Einfallstor für eine Bedarfssteuerung auf kommu-
naler und auf Landesebene. Sie stellt ein Investitionshemmnis dar und erschwert den Aufbau drin-
gend benötigter pflegerischer Versorgungskapazitäten.  
 
Eine bei der Zulassung verbindlich zu berücksichtigende kommunale Pflegestrukturplanung wäre 
der erste Schritt dahin, dass Pflegekassen und Kommunen das Recht bekommen, Versorgungsver-
träge in der Pflege zu verhindern und damit den freien Wettbewerb einzuschränken. Die Berücksich-
tigung der kommunalen Pflegestrukturplanung beim Abschluss von Versorgungsverträgen bedeutet 
eine Aufweichung des Kontrahierungszwangs. Eine Einschränkung der Handlungsspielräume durch 
eine zwingend anzuwendende Bedarfsplanung würde angesichts der zunehmenden Zahl der Pfle-
gebedürftigen dringend notwendige Neugründungen massiv gefährden und die Entwicklung 
moderner und bedarfsgerechter Pflegekonzepte stoppen. 
 
Anstatt eine Pflegestrukturplanung einzuführen, sollten die Kommunen endlich ihre Verantwortung 
für die Altenhilfe gem. § 71 SGB XII wahrnehmen: „Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkei-
ten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen 
die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre 
Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.“ Kommunen könnten auf dieser Grundlage Maßnahmen ergrei-
fen, um Pflegebedürftigkeit zu verhindern oder zu verzögern. Die wenigsten Kommunen machen 
davon aber Gebrauch. Der bpa fordert die Kommunen auf, die Altenhilfe gem. SGB XII umzusetzen 
und entsprechende Planungen aufzustellen.  
 
Aus Sicht des bpa ist die Rolle der Kommunen schon bisher ausreichend klar beschrieben. Sie sollen 
dafür sorgen, dass regional ein breit gefächertes pflegerisches Angebot bereitsteht und somit die 
pflegebedürftigen Menschen und ihre pflegenden Angehörigen das für sie passende Angebot tat-
sächlich auswählen können. Aufgabe der Kommunen darf dabei weder die Bedarfssteuerung der 
Angebote noch die Fallsteuerung der pflegebedürftigen Menschen sein. Es ist kein Risiko der 
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Kommunen, wenn ein Dienstleister einen Pflegedienst, eine Tagespflege, eine Wohngemeinschaft 
oder ein Pflegeheim anbietet. Die Kommune ging und geht hier keine Auslastungsgarantie ein; das 
Risiko für ein bedarfsgerechtes Angebot war und bleibt beim Träger. Aufgabe der Kommunen muss 
es sein, Versorgungslücken zu erkennen und diese zum Wohle der Pflegebedürftigen zu schließen. 
Als Anbieter dieser fehlenden Leistungen müssen sie deshalb nicht auftreten. Die vergangenen In-
terventionen der Bundesländer und der Kommunen hatten häufig unerwünschte Nebenwirkungen – 
nämlich langanhaltende Wettbewerbsverzerrungen.  
 
Eine verbindliche kommunale Pflegestrukturplanung würde die hart erkämpften Errungenschaften 
der letzten Jahrzehnte zunichtemachen und private Pflegeeinrichtungen massiv schwächen. 
 
Sollte der Kontrahierungszwang tatsächlich weiter aufgeweicht werden, könnte dies weitreichende 
Konsequenzen für die Versorgungsqualität und -sicherheit haben. Besonders in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen sind private Pflegeeinrichtungen oft unverzichtbar, um eine angemes-
sene Versorgung sicherzustellen. Diese sind es, die mit innovativen Lösungen dringend notwendige 
Angebote geschaffen und die investiert haben, wo Kommunen und andere Träger dies nicht leisten 
konnten.  
 
Private Anbieter stellen täglich unter Beweis, dass sie flexibel auf regionale Besonderheiten reagie-
ren und individuelle Lösungen anbieten können. Eine Einschränkung ihrer Handlungsspielräume 
durch eine zwingend anzuwendende Bedarfsplanung würde angesichts der zunehmenden Zahl der 
Pflegebedürftigen dringend notwendige Neugründungen massiv gefährden und die Entwicklung mo-
derner und bedarfsgerechter Pflegekonzepte stoppen. 
 
Private Pflegeeinrichtungen, die bisher auf die vielfältigen und sich ändernden Bedürfnisse der Pfle-
gebedürftigen schnell und flexibel reagieren konnten, werden durch eine Planung in ihren Hand-
lungsspielräumen eingeschränkt. Dies hemmt nicht nur die Entwicklung neuer Pflegekonzepte, son-
dern gefährdet auch die Anpassungsfähigkeit des Pflegesystems. Die Pflegeversorgung würde uni-
former, weniger diversifiziert und weniger an den individuellen Bedürfnissen der Menschen ausge-
richtet sein. Obendrein droht die Gefahr, dass sich die Bedarfsplanung stärker an kurzfristigen Kos-
tenüberlegungen der Kostenträger orientiert als an den tatsächlichen Bedürfnissen der Pflegebe-
dürftigen. 
 
 
Was ist die Lösung? 
 
Statt immer neuer Regularien braucht es Rahmenbedingungen für Pflegeeinrichtungen, die eine 
konsequente Entbürokratisierung in der Pflege ermöglichen. Statt einer Bedarfssteuerung, die pri-
vate Anbieter an den Rand drängt, wird eine Politik benötigt, die den Wettbewerb fördert und die 
Vielfalt im Pflegemarkt bewahrt. So wird auch in Zukunft eine hochwertige Pflegeversorgung für alle 
Menschen in Deutschland sichergestellt. 
 
Der bpa fordert die Streichung der kommunalen Pflegestrukturplanung!  
 
Zur Stellungnahme des bpa zur kommunalen Pflegestrukturplanung. 
 
 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 14.000 aktiven Mitglieds-
einrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleitungen in Deutschland. Ein-
richtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe, sowie der Kinder- und Jugend-
hilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevante Teile der Daseinsvorsorge. Die Mitglieder des bpa tragen 
die Verantwortung für rund 465.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze. Die Investitionen in die 
soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro. 

https://www.bpa.de/fileadmin/Mein_bpa/Stellungnahmen/bpa-Stellungnahme_Referentenentwurf_Pflegekompetenzgesetz__PKG_.pdf#page=21

